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39. SONDERNUMMER

Änderung des Studienplanes für die Studienrichtung Biologie
(Bakkalaureats- und Magisterstudien der Biologie)
Der Senat hat am 6.4.2005 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 des Universitätsgesetzes 2002 (UG 2002) folgende Änderung des Studienplanes für die Studienrichtung Biologie, verlautbart im Mitteilungsblatt Nr. 18r  vom 30.6.2003 genehmigt:

§ 9 Abs. 2 Z 3a samt Überschrift hat zu lauten:

3. Zulassungsvoraussetzungen

a) Für die Zulassung zu folgenden prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Plätzen sind folgende Voraussetzungen verpflichtend:

	Pflanzenphysiologisches (oder alternativ Ökophysiologisches) Seminar, SE, 3h,
	Pflanzenphysiologie, VO, 2h, und 
Grundlagen der Zellbiologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen, PS, 3h, (oder alternativ Ökophysiologie der Pflanzen, VO, 2h,)

	Grundlagen und Methoden der pflanzlichen Zellbiologie (oder alternativ Grundlagen und Methoden der pflanzlichen Strukturanalyse), SE, 3h,
	Grundlagen der Zellbiologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen, PS, 3h, (oder alternativ Pflanzliche Strukturen, VO, 2h,)

	Ökophysiologische Exkursion, SX, 3h
	Seminar zur ökophysiologischen Exkursion, SE, 1h, 

	Botanische Exkursion, SX, 3h,
	Seminar zur Botanischen Exkursion, SE, 1h, 


Die Änderungen im § 9 Abs. 2 Z 3a in der im Mitteilungsblatt Nr. 15.b vom 4.5.2005 verlautbarten Fassung treten mit 1. 10. 2005 in Kraft.

In der Anlage wird der gesamte Studienplan in der geänderten Fassung verlautbart.

Studienplan
für die Studienrichtung Biologie
(Bakkalaureats- und Magisterstudien der Biologie)
an der Karl-Franzens-Universität Graz

Die Studienkommission Biologie der Karl-Franzens-Universität Graz hat am 10. Mai 2001 gemäß § 15 des Universitäts-Studiengesetzes (UniStG), BGBl. I Nr. 48/1997 folgenden Studienplan beschlossen, der entsprechend den Bedingungen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur GZ. 52.355/38-VII/D/2/2001 vom 3. September 2001 modifiziert und nicht untersagt wurde 

Geändert mit Beschluss der Studienkommission Biologie vom 26. Mai 2003, entsprechend den Bedingungen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur GZ. 52.355/17-VII/D/6/2003 vom 24. Juni 2003 modifiziert und nicht untersagt  

Geändert mit Beschluss der Curricula-Kommission Biologie vom 27. Jänner 2005, genehmigt vom Senat der Karl-Franzens-Universität Graz am 6. 4. 2005
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A) Qualifikationsprofil für den Studienplan Biologie (Bakkalaureats- und Magisterstudien) an der Karl-Franzens-Universität Graz

1. Allgemeiner Teil

Ziel des Biologiestudiums an der Karl-Franzens-Universität Graz ist die allgemeine und multidisziplinäre, wissenschaftliche Berufsvorbildung aus Biodiversitätsforschung, Freilandökologie, Molekularbiologie, Pflanzenbiologie und Umweltmonitoring sowie Verhalten unter Einbeziehung grundlegender naturwissenschaftlicher Basisfächer wie (Bio-) Chemie, Mathematik und Physik zur Erfassung, Analyse und Bewertung biologischer Reaktionen und deren Wechselwirkungen mit der Umwelt auf molekularer, organismischer sowie ökosystemarer Ebene. 

In Anlehnung an das international verbreitete, insgesamt dreistufige Universitätssystem (Bakkalaureats-, Magister- und Doktoratsstudien) wird das Biologiestudium an der Karl-Franzens-Universität Graz in vier allgemeine, grundlegend berufsvorbildende Bakkalaureatsstudien mit den Schwerpunkten Biodiversität und Ökologie, Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring; Molekularbiologie sowie Verhalten gegliedert. Die Bakkalaureatsstudien umfassen jeweils sechs Semester und orientieren sich in ihren Schwerpunkten an Berufsfeldern wie freilandökologische Gutachtertätigkeiten, Arten-, Natur- und Landschaftsschutz, Pflanzenbiologie, Bioindikation und Umweltmonitoring, Mikrobiologie und Molekularbiologie, Tierphysiologie und Verhalten. Besonderes Augenmerk wird dabei neben der Vermittlung fachlicher Kompetenzen auch auf die Vermittlung sozialer, medialer und internationaler Kompetenzen gelegt.

Aufbauend auf die Bakkalaureatsstudien erfolgt eine viersemestrige wissenschaftliche Spezialisierung und Vertiefung in den Magisterstudien der Botanik, der Molekularen Mikrobiologie bzw. der Zoologie. Innerhalb der Magisterstudien werden modulartig unterschiedliche Schwerpunktfächer angeboten, die sich an den wissenschaftlichen Forschungsrichtungen der Institute orientieren. Die angebotenen Module richten sich nach Aktualität und Lehrangebot und sollen den aktuellen Stand der unterschiedlichen biologischen Disziplinen repräsentieren.

2. Bakkalaureatsstudien

Das Qualifikationsprofil beschreibt die intellektuellen, praktischen und einstellungsbezogenen Befähigungen, über welche die Absolventinnen/Absolventen des Studiums verfügen müssen. Im Rahmen des Studienplanes werden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Einstellungen exemplarisch mit adäquaten Methoden integrativ gelehrt, gelernt und geprüft bzw. evaluiert. 
Innerhalb der vier Bakkalaureatsstudien der Biologie wird Wert auf eine allgemeine, multidisziplinäre Basisausbildung aus den Grundlagen der Biologie unter Einbeziehung wichtiger naturwissenschaftlicher Ergänzungswissenschaften wie Mathematik, Physik, Chemie und EDV, sowie auf den Erwerb von Grundkenntnissen der Allgemeinen Biologie, der Funktion und Struktur und Verwandtschaftsbeziehungen der Lebewesen von der molekularen Ebene bis zum Gesamtorganismus, der Interaktion zwischen den Organismen untereinander und mit der unbelebten Natur, der Stellung des Menschen in der Natur und Umwelt sowie der Verantwortung des Menschen der Umwelt gegenüber, gelegt. 

Absolventen sollen in der Lage sein die kontinuierlichen Veränderungen im Fortschritt der Wissenschaft nachzuvollziehen, die eigenen besonderen Fähigkeiten und Schwächen realistisch einzuschätzen und Kooperationen mit Kollegen/Kolleginnen und Vorgesetzten einzugehen. Die Bereitschaft zum berufsbegleitenden Lernen soll gefestigt werden.

Darüber hinaus wird die Möglichkeit des Erwerbs berufsspezifischer Qualifikationen, entsprechend derzeit gängiger Berufsbildgruppen, für welche die vier Bakkalaureatsstudien ausbilden sollen, geboten: 

1. Biodiversität und Ökologie

2. Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring

3. Molekularbiologie

4. Verhalten

2.1 Bakkalaureatsstudium Biodiversität und Ökologie

Ausbildung zur/zum Bakkalaurea/Bakkalaureus Biologie, Studiengang "Biodiversität und Ökologie" mit naturwissenschaftlichen Grundkenntnissen und fundierten Kenntnissen der Artenvielfalt sowie ökologischer Zusammenhänge - mit besonderer Rücksicht auf die praxisorientierte Anwendungsmöglichkeit der erworbenen Kenntnisse. Für die Absolventinnen und Absolventen wird für folgende Anwendungsgebiete eine Berufsvorbildung geboten: Erwerb einer Übersicht über die Vielfalt von Arten, Populationen und Genotypen bei Tieren, Pflanzen und Pilzen; Gewinnen von Einsichten in Zusammenhänge zwischen Klima, Erdgeschichte und Pflanzenwelt (Vegetationsökologie); Erlangen von Verständnis für ökologische Zusammenhänge und kennen lernen der Biozönosen unterschiedlicher Lebensräume (Gewässer, Böden, Wälder, Kulturlandschaften, alpine Lagen, Feucht- und Trockengebiete etc.).

Folgende, grundlegende Kenntnisse werden vermittelt: über Forschungs- und Untersuchungsmethoden in der Biologie; Anwendung der theoretisch erworbenen Kenntnisse im Artenschutz an natürlichen Standorten sowie in Tiergärten und Botanischen Gärten; im Natur- und Landschaftsschutz (kommunaler Bereich und öffentliche Verwaltung); Management von Naturschutzgebieten; im Einsatz von Pilzen, Pflanzen und Tieren in der biologischen Abfallwirtschaft; in der Gutachtertätigkeit in Zusammenhang mit der Bewertung von Lebensräumen (z.B.: Umweltverträglichkeitsprüfung, Natura 2000 Bewertung); in der Umwelterziehung im außerschulischen Bereich und der Gestaltung von Ausstellungen; in der wissenschaftlichen und administrativen Tätigkeit in Sammlungen und Museen.

Für die Absolventinnen und Absolventen des Bakkalaureates wird für folgende Anwendungsgebiete eine Berufsvorbildung geboten:

· Feststellung von Tier- und Pflanzenvorkommen

· Identifizierung heimischer Organismen, auch mittels molekularer Methoden

· EDV-mäßige Erfassung, Auswertung und Darstellung von Pflanzen- und Tiervorkommen

· Analyse von Tier- und Pflanzengesellschaften

· Bewertung von schutzwürdigen Flächen sowie von Flächen in landwirtschaftlichen Förderungsprogrammen

· Bewertung von Umweltveränderungen mittels Zeigerorganismen

· Management von Nationalparks und anderen Schutzgebieten

· Artenschutz an natürlichen Standorten (Nationalparks und Schutzgebiete) sowie in Tiergärten und Botanischen Gärten

· Wissenschaftliche und administrative Tätigkeiten in wissenschaftlichen Sammlungen und Museen

· Umwelterziehung im außerschulischen Bereich, incl. Gestaltung von Ausstellungen

· Berater- bzw. Gutachtertätigkeit für Behörden und Betriebe, auch nicht-selbständig

· Diagnose von Nutz- und Schadorganismen

· Beratung bei Vergiftungen durch Pflanzen und Pilze

· Biologische Schädlingsbekämpfung

2.2 Bakkalaureatsstudium Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring

Ausbildung zur/zum Bakkalaurea/Bakkalureus Biologie, Studiengang "Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring" mit naturwissenschaftlichen Grundkenntnissen und fundierten Kenntnissen der pflanzlichen Funktion und der Prozesse Pflanze/Umwelt inklusive der Bereiche Bioindikation und Umweltmonitoring – mit besonderer Rücksicht auf die praxisorientierte Anwendungsmöglichkeit der erworbenen Kenntnisse. Erwerb fundierter Kenntnisse in den Bereichen Pflanzenphysiologie, Ökophysiologie, pflanzliche Zellbiologie, pflanzliche Strukturforschung, Bioindikation und Umweltmonitoring.

Grundlegende Kenntnisse über Forschungs- und Untersuchungsmethoden in der Biologie; Anwendung der theoretisch erworbenen Kenntnisse in der Pflanzenphysiologie, Ökophysiologie, pflanzlichen Zellbiologie, Strukturforschung, Bioindikation und Umweltmonitoring in der Praxis; fundierte Kenntnisse des Laboraufbaus und –betriebes sowie einschlägiger Untersuchungsmethoden an biologischen Materialien; computergestützte Aufarbeitung und Auswertung der erhaltenen Daten, sowie Präsentation der Ergebnisse; praktische Grundkenntnisse der EDV-Anwendungen sowie elektronischer Medien.

Für die Absolventinnen und Absolventen des Bakkalaureates wird für folgende Anwendungsgebiete eine Berufsvorbildung geboten:

· Bioanalytik

· Laborphysiologie

· Zellbiologie

· Zellkulturtechnik 

· Biostrukturelle Untersuchungsmethoden

· Bioindikation

· Umweltmonitoring

· Angewandte Botanik

Beschäftigungsbereiche bieten sich in Untersuchungs- und Forschungslabors im biologischen, medizinischen und pharmazeutischen Bereich; in der Umweltanalytik, im Bereich Biomonitoring und –indikation; im Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz; in Bereichen der angewandten Botanik (z.B. in Land- und Forstwirtschaft, Kulturpflanzenbau, Pflanzenschutz).

2.3 Bakkalaureatsstudium Molekularbiologie

Ziel des Bakkalaureatsstudiums „Molekularbiologie“ ist die theoretische und praktische Ausbildung von Absolventinnen und Absolventen zur / zum Bakkalaurea /Bakkalaureus der Biologie, Fach Molekularbiologie. AbsolventInnen erhalten eine gute Kenntnis über Lebensvorgänge, wobei vor allem die Zusammenschau der Lebensprozesse, der zellulären Vorgänge und der genetischen und biochemischen Fragestellungen entscheidend ist. Die Ausbildung dient als Berufsvorbildung für die angeleitete Bearbeitung von Fragestellungen in Bereichen, in denen die molekularen Grundlagen der Biologie eine praktische Umsetzung finden, wie z.B. Teilbereiche der Medizin, Lebensmittelindustrie, Biotechnologie oder Ökologie. Darüber hinaus legt die Absolvierung des Studiums eine Basis für die Fähigkeit zur Durchführung von molekularbiologischen Analysen (Umweltanalytik, medizinische Diagnostik, Nachweis von gentechnischen Veränderungen). Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, erhalten AbsolventInnen des Bakkalaureatsstudiums „Molekularbiologie“ eine Grundausbildung in allgemeiner Biologie, Chemie, Physik, Mikrobiologie und Genetik, und darauf aufbauend eine möglichst umfassende und breit gefächerte Ausbildung auf den Gebieten der Molekularbiologie, Mikrobiologie, Genetik, Biochemie und Zellbiologie. 

AbsolventInnen des Bakkalaureatsstudiums „Molekularbiologie“ werden im industriellen Bereich, in der angewandten Forschung, sowie im öffentlichen Bereich Anstellung finden können. AbsolventInnen sind in der Regel nicht zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten vorbereitet, daher ist ihr Einsatz mit der Anleitung durch entsprechend ausgebildete Personen verbunden. Als Arbeitgeber kommen in Frage: Forschungs- und Produktionsstätten der Industrie im molekularbiologischen, mikrobiologischen, biotechnologischen, pharmazeutischen oder medizinischen Bereich, Firmen im Bereich der Lebensmittelindustrie, Untersuchungsanstalten sowie Behörden und Ämter im öffentlichen Bereich. 

Daraus resultiert, dass die AbsolventInnen folgende intellektuelle und praktische Fähigkeiten aufweisen müssen: 

· Theoretisches Basiswissen über Biologie, Genetik, Biochemie, Zellbiologie, Analytik

· Beherrschung grundlegender Arbeitstechniken und Analysetechniken in Molekularbiologie, Mikrobiologie, Biochemie, Gentechnik 

· Fähigkeit zur Nutzung moderner Informationstechnologien  

· Fähigkeit zur Teamarbeit und Problemlösungsbereitschaft 

· Kommunikative Fähigkeiten und Fähigkeit zur Darstellung von Experimenten und deren Ergebnissen

2.4 Bakkalaureatsstudium Verhalten

Ausbildung zur/zum Bakkalaurea/Bakkalureus Biologie, Fach "Verhalten" mit naturwissenschaftlichen Grundkenntnissen und fundierten Kenntnissen des tierischen und menschlichen Verhaltens – mit besonderer Berücksichtigung praxisorientierter Anwendungsmöglichkeit der erworbenen Kenntnisse. Das Bakkalaureatstudium „Verhalten" umfasst die fachliche, berufspraktische, sowie die persönliche Weiterbildung der Studierenden. Weiterführende, fundierte Kenntnisse werden in den Bereichen neuronale, physiologische und anatomisch/morphologische Grundlagen der Mechanismen des Verhaltens, Verhalten in natürlichen und künstlichen Umwelten, Sozialverhalten; verhaltensrelevante Aspekte in Tierzucht und Tierhaltung sowie die Mechanismen und Funktion des Verhaltens vermittelt. 

Die berufspraktische Weiterbildung umfasst die Kenntnisse der Studierenden im Hinblick auf praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie im zukünftigen Berufsleben benötigen. Dazu gehören grundlegende Kenntnisse über Untersuchungsmethoden in der Verhaltensforschung, die Durchführung von Verhaltenstests in klinisch orientierter Forschung, die fundierte Kenntnisse statistischer Methoden sowie einschlägiger Untersuchungsmethoden in verhaltensrelevanten Fragestellungen, fundierte Kenntnisse in der Problematik der Tierhaltung in Zoos in Tierparks, der Massentierhaltung, Grundkenntnisse in molekulargenetischen Methoden zur Bestimmung von Verwandtschaftsbeziehungen von Tieren sowie praktische Grundkenntnisse der EDV-Anwendung sowie elektronischer Medien.

Für die persönliche Weiterbildung der Studierenden werden vermittelt: die ethische Dimension im Zusammenhang mit tierischem und menschlichen Verhalten zu erkennen und davon eigene Urteile und Entscheidungen abhängig zu machen.
Für die Studierenden des Bakkalaureates wird für folgende Anwendungsgebiete eine Berufsvorbildung geboten:

· Tierhaltung und -zucht

· Pharmakologische und biomedizinische Anwendung

· Tierdokumentation

· Angewandte Verhaltensforschung

Beschäftigungsbereiche bieten sich in Untersuchungs- und Forschungslabors im biologischen, medizinischen und pharmazeutischen Bereich; in Bereichen der angewandten Zoologie (Tierhaltung in Landwirtschaft, Zoos und Tierparks), in Beratung und wissenschaftliche Begleitung von Film- und Videodokumentationen, in Verhaltensrelevanten Anwendungen in Human factor Studien wie Task-Analysen, Arbeitsumfeld-Studien, Verkehrsforschung, Effizienz-Analysen in Industrie-Anwendungen.

3. Magisterstudien

In den Magisterstudien wird über die anwendungsorientierte und praxisgeleitete, fachübergreifende und multidisziplinäre Ausbildung in den Bakkalaureatsstudien, eine forschungsbezogene Vertiefung und wissenschaftliche Spezialisierung auf drei klassischen Fächern der Biologie geboten:

a) Botanik

b) Molekulare Mikrobiologie

c) Zoologie

Im Magisterstudium wird die fachliche Ausbildung für den Erwerb selbständigen wissenschaftlichen Denkens, des Erkennens fachübergreifender Zusammenhänge, sowie für die selbständige wissenschaftliche Forschungsarbeit gelegt. Darüber hinaus werden speziell die sozialen, medialen, internationalen und universellen Kompetenzen der Studierenden gefördert.

Im Rahmen der studienspezifischen Wahlpflichtfächer ist es den Studierenden möglich, sich in modularer Form in aktuelle Teilbereiche des Faches oder spezielle Forschungsbereiche einzuarbeiten. Die Module sind weder inhaltlich noch ortsmäßig fixiert, sodass auf aktuelle Entwicklungen der Forschung jederzeit reagiert werden kann. Es ist darüber hinaus den Studierenden unbenommen das fachlich entsprechende Angebot anerkannter in- und ausländischer postsekundärer Bildungseinrichtungen gem. § 4 Z. 1 UniStG, wahrzunehmen.

Aus einem Teilbereich oder Forschungsbereich des Faches ist eine Magisterarbeit anzufertigen. 

Beschäftigungsbereiche ergeben sich über jene, der Bakkalaureatsstudien hinaus in all jenen Bereichen, wo eigenständiges, wissenschaftliches Denken und die Bewältigung von Forschungsaufgaben gefragt ist.

B) Studienplan Biologie (Bakkalaureats- und Magisterstudien) an der Karl-Franzens-Universität Graz

§ 1. Allgemeine Bildungsziele

(1) Das Studium der Biologie an der Karl-Franzens-Universität Graz gliedert sich in vier sechssemestrige Bakkalaureatsstudien und darauf aufbauend in drei viersemestrige Magisterstudien. Ziel der Bakkalaureatsstudien ist die allgemeine biologische Ausbildung und die Hinführung auf ein Anforderungsprofil für vier unterschiedliche Berufsbereiche. Ziel der Magisterstudien ist die wissenschaftliche Vertiefung in einen oder mehrere Teilbereiche der Biologie und die Vorbereitung auf ein weiterführendes Doktoratsstudium.

(2) Folgende vier Bakkalaureatsstudien sind an der KFUG eingerichtet:

Biodiversität und Ökologie 

Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring

Molekularbiologie

Verhalten

(3) Gemeinsames Bildungsziel aller Bakkalaureatsstudien ist neben der Vermittlung einer multidisziplinären fachübergreifenden Allgemeinbildung, der Erwerb grundlegender Kenntnisse über Bau und Funktion der Organismen, biochemischer und molekularbiologisch-genetischer Grundlagen von Lebensprozessen, Interaktion von Organismen untereinander (Biozönose) und mit ihrer unbelebten Umwelt. Darüber hinaus werden die sozialen Kompetenzen der Studierenden gefördert.

In den einzelnen Bakkalaureatsstudien werden folgende speziellen Qualifikationen vermittelt:

	Biodiversität und Ökologie
	Übersicht über die Vielfalt von Arten, Populationen und Genotypen der Organismen; Einsicht in Zusammenhänge zwischen Klima, Erdgeschichte und Pflanzenwelt (Vegetationsökologie); Verständnis für ökologische Zusammenhänge und Kennenlernen der Wechselwirkung der belebten Umwelt (Biozönosen) unterschiedlicher mitteleuropäischer Lebensräume (Gewässer, Böden, Wälder, Kulturlandschaften, alpine Lagen etc.); EDV-Anwendungen und Modellierung in den genannten Bereichen.

	Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmoni-toring
	Grundlegende Kenntnisse in den Bereichen der Pflanzenphysiologie, Ökopysiologie, pflanzliche Zellbiologie, pflanzliche Strukturforschung, Bioindikation und Umweltmonitoring sowie relevanter Untersuchungs- und Auswerteverfahren, Anwendung und Umsetzung der theoretisch erworbenen Kenntnisse in der Praxis.

	Molekularbiologie
	Grundlegende Kenntnisse auf den Gebieten der Molekularbiologie, Mikrobiologie, Genetik, Biochemie und Zellbiologie, wobei vor allem die Zusammenschau der Lebensprozesse auf zellulärer, genetischer und biochemischer Ebene entscheidend ist; praktische Umsetzung der erworbenen Grundlagen zur Durchführung von molekularen Analysen in Teilbereichen der Medizin, Lebensmittelindustrie, Biotechnologie und Ökologie (medizinische Diagnostik, Nachweis von gentechnischen Veränderungen, Umweltanalytik).

	Verhalten
	Neuronale, physiologische und anatomisch-morphologische Grundlagen der Mechanismen des Verhaltens; Verhalten in natürlichen und künstlichen Umwelten; Sozialverhalten; verhaltensrelevante Aspekte in Tierzucht und Tierhaltung; Mechanismen und Funktion des Verhaltens.


(4) Folgende drei Magisterstudien sind an der KFUG eingerichtet:

Botanik

Molekulare Mikrobiologie

Zoologie
Die Magisterstudien dienen der wissenschaftlichen Vertiefung, Ergänzung und Spezialisierung in Teilbereichen eines oder mehrerer Fachgebiete auf Grundlage eines abgeschlossenen Bakkalaureatsstudiums gem. § 4 Abs. 3b UniStG.

§ 2. Allgemeine Bestimmungen

(1) Den Studierenden wird empfohlen, besonders in den Wahlpflichtfächern, von Angeboten anerkannter in- und ausländischer postsekundärer Bildungseinrichtungen Gebrauch zu machen. Die Genehmigung und Vorausanerkennung erfolgt durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden der Studienkommission. 

(2) Die Anerkennung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen erfolgt auf Antrag durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden der Studienkommission gemäß den Richtlinien des Europäischen Systems zur Anerkennung von Studienleistungen (European Credit Transfer System – ECTS) gem. § 13 Abs. 4 Z 9 bzw. gem. § 59 UniStG.

(3) Lehrveranstaltungen, Lehrveranstaltungsprüfungen und schriftliche Arbeiten können in englischer Sprache als gängiger Wissenschaftssprache abgehalten bzw. verfasst werden. Die Abfassung der Magisterarbeit in englischer Sprache wird ausdrücklich empfohlen.

(4) Behinderten Studierenden soll kein Nachteil aus ihrer Behinderung erwachsen. Anträgen auf Genehmigung geeigneter Ersatzformen von Pflichtlehrveranstaltungen (insbesondere bei Lehrveranstaltungen im Gelände etc.) sowie auf abweichende Prüfungsarten bzw. –methoden ist zu entsprechen, soferne nachgewiesen werden kann, dass die Behinderung die Absolvierung der Lehrveranstaltung oder Prüfung in der vorgesehenen Art und Form unmöglich macht oder erheblich erschwert. Es muss gewährleistet sein, dass durch die Ersatzformen von Lehrveranstaltungen und/oder Prüfungen das Ausbildungsziel erreicht werden kann.

(5) Auf spezielle Wünsche zur zeitlichen Abhaltung und inhaltlichen Gestaltung von Lehrveranstaltungen für berufstätige oder Kinder betreuende Studierende ist im Rahmen der Möglichkeiten Bedacht zu nehmen. 

§ 3. Dauer und Gliederung der Studien

Das Studium der Biologie bestehend aus Bakkalaureats- und Magisterstudium umfasst 10 Semester mit insgesamt 170 Semesterstunden gem. Anlage 1 Z 5.4 UniStG. Dem Bakkalaureatsstudium sind etwa 70% des Studienausmaßes, dem Magisterstudium etwa 30% des Studienausmaßes zugeordnet. 

(1) Bakkalaureatsstudien

1. Die Bakkalaureatsstudien umfassen jeweils sechs Semester mit insgesamt 120 Semesterstunden. Davon sind 12 Semesterstunden freie Wahlfächer und 108 Semesterstunden Pflichtfächer gem. § 4 UniStG. 

2. Die Bakkalaureatsstudien umfassen folgende Pflichtfächer:

Allgemeine Biologie




42 Semesterstunden

Ergänzungsfächer




18 Semesterstunden

Studienspezifisches Pflichtfach entsprechend dem
gewählten Bakkalaureatsstudium gem. § 1 Abs. 2
48 Semesterstunden

Die Fächer Allgemeine Biologie und die Ergänzungsfächer sind für alle vier Bakkalaureatsstudien gleich und umfassen die ersten drei Semester. Sie beinhalten die Lehrveranstaltungen der Studieneingangsphase, der allgemeinen biologischen Fachausbildung sowie der Hilfs- und Ergänzungswissenschaften der Biologie. Das studienspezifische Fach vermittelt die berufsspezifischen Qualifikationen gem. § 1 Abs. 2.

3. Mit Ausnahme des Bakkalaureatsstudiums Molekularbiologie, beinhaltet das studienspezifische Fach neben obligatorischen, studienspezifischen Lehrveranstaltungen, Wahlpflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 10 Semesterstunden. 

4. Die Studieneingangsphase gem. § 38 UniStG umfasst 19 Semesterstunden im ersten Studienjahr (Semester 1 und 2) und beinhaltet eine Orientierungsveranstaltung sowie Vorlesungen, die in das Studium einführen und dieses besonders charakterisieren (Lehrveranstaltungsbezeichnung, Lehrveranstaltungstyp gem. § 7, h = Semesterstunden): 

Einführung in die Studien der Biologie, OL, 1h, 

Grundstruktur pflanzlichen Lebens, VO, 2h, 

Grundlagen der funktionellen Pflanzenbiologie, VO, 2h, 

Einführung in die Zoologie I (Baupläne, Entwicklung, Systematik, Zellbiologie), VO, 3h, 

Einführung in die Zoologie II (Allgemeine Physiologie), VO, 2h, 

Einführung in die Zoologie III (Neurobiologie, Sinnesphysiologie, Verhalten), VO, 3h, 

Einführung in die Mikrobiologie, VO, 3h, 

Einführung in die Genetik, VO, 3h, 

5. In den jeweiligen Bakkalaureatsstudien ist aus zumindest zwei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen des studienspezifischen Pflichtfaches oder aus den Wahlpflichtfach-Modulen gem. § 4 als Beurteilungsgrundlage je eine schriftliche Arbeit abzufassen (§ 10 Abs. 1), die als Bakkalaureatsarbeit gilt (§ 13 Abs. 4 Z. 2a UniStG). 

(2) Magisterstudien

1. Die Magisterstudien umfassen jeweils vier Semester mit insgesamt 50 Semesterstunden. Davon sind 5 Semesterstunden freie Wahlfächer und 45 Semesterstunden studienspezifische Pflichtfächer gem. § 4 UniStG. 

2. Die studienspezifischen Pflichtfächer beinhalten obligatorische, studienspezifische Lehrveranstaltungen entsprechend der Wahl des Magisterstudiums gem. § 1 Abs. 3 sowie Wahlpflichtfächer im Ausmaß von mindestens 10 Semesterstunden. 

3. Das vierte Semester des Magisterstudiums (das 10. Semester des Biologiestudiums) ist vorzugsweise der Anfertigung der Magisterarbeit vorbehalten (§ 10 Abs. 2). Der Aufwand zur Erstellung der Magisterarbeit wird mit 30 ECTS-Punkten bewertet.

§ 4. Wahlpflichtfächer

(1) Sowohl in den studienspezifischen Pflichtfächern der Bakkalaureatsstudien (mit Ausnahme des Bakkalaureatsstudiums Molekularbiologie) als auch in den Magisterstudien sind Wahlpflichtlehrver-anstaltungen in Form von Modulen im Ausmaß von mindestens 10 Semesterstunden vorgesehen. Ein Modul besteht aus einer Kombination theoretischer und praktischer Lehrveranstaltungen von mindestens fünf Semesterstunden und ist in seiner Gesamtheit prüfungsimmanent. Wahlpflicht-Module werden im Lehrveranstaltungsverzeichnis gesondert gekennzeichnet und der Anteil des theoretischen Teiles, der keiner Teilnahmebegrenzung unterliegt, gesondert ausgewiesen. Im Rahmen der Wahlpflichtlehrveranstaltungen der Bakkalaureats- und Magisterstudien ist eine bestimmte, in § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 festgelegte Anzahl von Modulen zur Gänze zu absolvieren. Für die Erfüllung weiterer Wahlpflichtstunden sowie der freien Wahlfachstunden besteht die Möglichkeit, Teile eines Moduls zu absolvieren. 

(2) Als Wahlpflichtlehrveranstaltungen im Magisterstudium kommen neben speziellen Wahlpflichtmodulen des Magisterstudiums, noch nicht absolvierte Lehrveranstaltungen und Module der Bakkalaureatsstudien sowie im Vorlesungsverzeichnis speziell ausgewiesene Lehrveranstaltungen in Frage. Bei der Wahl der Wahlpflichtlehrveranstaltungen im Magisterstudium ist auf das Thema der Magisterarbeit Bedacht zu nehmen. 

(3) Für die Wahlpflichtfächer der Magisterstudien wird vom Institut für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, Standort Graz, in Zusammenarbeit mit der Universität Graz und der Koordinationsstelle für Geschlechterstudien, Frauenforschung und Frauenförderung, das Modul „Naturwissenschaft, Technik und Gesellschaft“ im Ausmaß von fünf Semesterstunden angeboten.

(4) Als Voraussetzung für die Zulassung zu Wahlpflichtmodulen gilt § 6 Abs. 3 Z 1, 3, 4, 7-9. Studierende, welche den theoretischen Teil eines Moduls bereits absolviert haben, sind jedenfalls bei der Aufnahme in den praktischen Teil in Analogie zu § 6 Abs. 3 Z 4 bevorzugt zu behandeln.

§ 5. Freie Wahlfächer

(1) Die freien Wahlfächer unterliegen keinen besonderen Studienvorschriften und können aus dem gesamten Angebot anerkannter inländischer und ausländischer Universitäten (gem. § 4 Z. 25 UniStG) gewählt werden. Die Absolvierung ist an kein bestimmtes Semester gebunden. 

(2) Folgende Lehrveranstaltungen werden für die freien Wahlfächer empfohlen:

1. weitere Lehrveranstaltungen aus dem Angebot aller biologischer Disziplinen,

2. angewandte EDV, Chemie, Biochemie, Biotechnologie, Physik und Biophysik, Geowissenschaften, 

3. Englisch und Fachenglisch als gängige Wissenschaftssprache,

4. relevante rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Lehrveranstaltungen,

5. Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Präsentation uns Projektmanagement des Zentrums für Soziale Kompetenzen der KFUG; sowie

6. Lehrveranstaltungen über Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsforschung, Geschlechterforschung, Frauenrecht und Gleichbehandlungsfragen vom Institut für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung Graz in Zusammenarbeit mit der Universität Graz und der Koordinationsstelle für Geschlechterstudien, Frauenforschung und Frauenförderung.

§ 6. Zulassungsbestimmungen zu Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Studierenden

(1) Für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen, Exkursionen, Wahlpflichtmodulen sowie Bakkalaureatsarbeiten bestehen Beschränkungen in der Anzahl der Studierenden aufgrund begrenzter Arbeitsplätze, der apparativen Ausstattung, oder aus didaktischen Gründen. Die Gruppengröße (Teilungsziffer) wird von der Studienkommission festgesetzt und im § 12 verlautbart.

(2) Für die Zulassung zu Lehrveranstaltungen gemäß § 6 Abs. 1 kann die positive Absolvierung einer oder mehrerer einführender oder vorbereitender Lehrveranstaltungen vorausgesetzt werden (siehe §§ 8 und 9). Solche Lehrveranstaltungen sind im Lehrveranstaltungsverzeichnis gesondert zu kennzeichnen und die Voraussetzungen sind anzugeben.

(3) Für die Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit beschränkten Kursplätzen gelten folgende Zulassungskriterien in der angeführten Reihenfolge:

1. Die Lehrveranstaltung ist verpflichtend im Studienplan vorgeschrieben

2. Die Voraussetzungen (falls im Studienplan vorgeschrieben) sind erfüllt

3. Die Studierenden haben sich in die provisorische Anmeldeliste eingetragen und sind bei der verpflichtenden Vorbesprechung bzw. Arbeitsplatzvergabe anwesend oder ihre Interessen werden durch eine Person vertreten, die mit den individuellen Daten für die Zulassungsvoraussetzungen vertraut ist.

4. Studierende, welche die Voraussetzungen erfüllt haben und bereits einmal zurückgestellt wurden oder die Lehrveranstaltung wiederholen müssen, sind bei der nächsten Abhaltung der Lehrveranstaltung aufzunehmen, soferne die Lehrveranstaltung zur Erfüllung des Studienplanes verpflichtend vorgeschrieben ist. Dieses Anrecht wird nicht automatisch erworben, sondern die Studierenden müssen ihr Interesse an der Teilnahme bei jedem nachfolgenden Termin der Abhaltung durch Anmeldung und Anwesenheit bei der verpflichtenden Vorbesprechung und Arbeitsplatzvergabe kundtun.

5. Die Reihenfolge der Note (des Notendurchschnitts) der Zulassungsvoraussetzung(en).

6. Die Reihenfolge des Datums der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung(en).

7. Die Reihenfolge des höheren Fachsemesters. 

8. Studierende, für die solche Lehrveranstaltungen zur Erfüllung des Studienplanes nicht notwendig sind, werden lediglich nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt; die Aufnahme in eine eigene Ersatzliste ist möglich. Es gelten sinngemäß die Bestimmungen gemäß § 6 (4). 

9. Für Studierende, für die die Teilnahme an Lehrveranstaltungen (insbesondere Exkursionen und Kombinationen) nicht für die Erfüllung des Studienplanes notwendig sind, oder das für die Erfüllung des Studienplanes notwendige Stundenausmaß erreicht oder überschritten haben, besteht kein Anspruch auf Zuschüsse aus dem Lehrveranstaltungs-(Exkursions-) budget, es sind die vollen Kosten zu bezahlen. 

10. Für Pflichtexkursionen und mit Exkursionen kombinierte Pflichtlehrveranstaltungen ist von den teilnehmenden Studierenden ein Kostenbeitrag in der Höhe von mindestens 30% der Gesamtkosten der Exkursion (exklusive Dienstreisen der Begleitpersonen); bei Exkursionen und mit Exkursionen kombinierten Lehrveranstaltungen aus den Wahlpflicht- oder freien Wahlfächern ist ein Betrag von mindestens 40% der Gesamtkosten der Exkursion (inklusive Dienstreisen der Begleitpersonen) einzuheben. Auf Antrag der/des Studierenden kann bei sozialer Bedürftigkeit der Kostenbeitrag herabgesetzt werden.

§ 7. Lehrveranstaltungsarten

(1) Lehrveranstaltungsarten im Sinne dieses Studienplanes sind: 

1. Orientierungslehrveranstaltung (OL): Lehrveranstaltung zur studienvorbereitenden Beratung und Information, Anwesenheitspflicht, Bestätigung der regelmäßigen und erfolgreichen Teilnahme.

2. Vorlesung (VO): Lehrveranstaltung zur Einführung in ein Fach (in die Methoden des Faches) oder Teilbereiche eines Faches. Dabei ist auf die hauptsächlichen Tatsachen und Lehrmeinungen im Fachgebiet und seinen Teilbereichen einzugehen. Vorlesungen vermitteln den Stoff im wesentlichen in Vortragsform mit überwiegendem Frontalunterricht. Die Beurteilung erfolgt durch eine Lehrveranstaltungsprüfung in Form eines einzigen Prüfungsvorganges am Ende der Lehrveranstaltung. (Ringvorlesungen sind Vorlesungen mit mehreren Vortragenden).

3. Übung (UE): Lehrveranstaltung in der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Anwendung der Theorie an praktischen Beispielen und die praktische Fähigkeit durch Arbeit direkt am entsprechenden Objekt oder Gerät vermittelt wird. Beurteilung prüfungsimmanent. 

4. Laborübung (LU): Nähere Kennzeichnung einer Übung; sie dient dem Verständnis und Üben der experimentellen Methoden sowie des verantwortungsbewussten Umgangs mit (chemischen) Stoffen sowie des Verfassens von Arbeitsprotokollen.

5. Proseminar (PS): Einführende Lehrveranstaltung, in der in theoretischer und/oder praktischer Arbeit Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der wissenschaftlichen Berufsvorbildung mit teilweiser aktiver Einbeziehung der Studierenden vermittelt werden. 

6. Seminar (SE): Lehrveranstaltung, die in den fachlichen Diskurs und Argumentationsprozess einführt. Die Studierenden werden aktiv einbezogen. Sie dient der eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit, zur Vorstellung wissenschaftlicher Methoden und der wissenschaftlichen Diskussion darüber, wobei eine schriftliche Ausarbeitung eines Themas und deren mündliche Präsentation oder die Abhaltung eines Seminarvortrages sowie die Erarbeitung und kritische Bewertung von speziellen Kapiteln der wissenschaftlichen Literatur und die Übung des Fachgesprächs zu den Zielen der Seminare gehören. Seminare haben immanenten Prüfungscharakter, eine mündliche Abschlussprüfung kann verlangt werden. 

7. Exkursion (EX): Wissenschaftliche Lehrausgänge oder –ausfahrten zur Veranschaulichung des Studienobjektes und Vertiefung der Kenntnisse bezüglich dieses Objektes vor Ort, die den regionalen Bezug einzelner Wissensgebiete in deren natürlicher Umgebung vermitteln. Das theoretische Wissen soll den Studierenden auch praktisch anhand von Vorkommen in der Natur vermittelt werden. Ein Exkursionstag entspricht 0,5 Semesterstunden.

8. Privatissimum (PV): Lehrveranstaltungen zur Anleitung, Diskussion und Betreuung bei wissenschaftlichen Arbeiten insbesondere Magisterarbeiten, bei denen Arbeitsmethoden und Arbeitsfortschritt im Sinne einer konstruktiven Kritik behandelt wird.

9. Vorlesung mit Seminar (VS): Vorlesung mit schriftlicher Ausarbeitung eines Themas und dessen mündliche Präsentation sowie die Erarbeitung und kritische Bewertung von speziellen Kapiteln der wissenschaftlichen Literatur und die Übung des Fachgesprächs.

10. Vorlesung mit Übung (VU): Vorlesung zur Vermittlung solchen theoretischen Wissens, für dessen Verständnis die aktive Mitarbeit und Übung durch die Studierenden erforderlich ist. Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vortragstätigkeit.

11. Seminar mit Exkursion (SX): Seminar innerhalb und/oder außerhalb der Universität, in dem die Studierenden aktiv vor Ort und in der natürlichen Umgebung wissenschaftlich tätig sind, wobei die schriftliche Ausarbeitung der Ergebnisse und deren mündliche Präsentation unter Einbeziehung von speziellen Kapiteln der wissenschaftlichen Literatur und die Übung des Fachgesprächs zu den Zielen dieser Lehrveranstaltungen gehören.

12. Vorlesung mit Exkursion (VX): Vorlesungen mit überwiegendem Frontalunterricht, kombiniert mit wissenschaftlichen Lehrausgängen oder –ausfahrten zur Veranschaulichung des Studienobjektes

13. Wahlpflichtmodule sind Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (SE), gegebenenfalls in Kombination mit Vorlesungen (VO) und/oder Exkursionen (EX)


(2) Bei Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungskombinationen mit immanentem Prüfungscharakter (vgl. § 11 Abs. 1 Z. 2) besteht Anwesenheitspflicht. Bei begründetem Fehlen gilt das Lehrveranstaltungsziel als erreicht, wenn die/der Studierende bei mindestens 75 v.H. der Gesamtlehrveranstaltungsdauer anwesend war, sonst ist die Lehrveranstaltung zu wiederholen. Die Lehrveranstaltungswiederholung aufgrund mangelnder Anwesenheit ist nicht auf die Gesamtzahl der Prüfungswiederholungen anzurechnen, eine Beurteilung ist unzulässig.

(3) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Methoden, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren (§ 7 Abs 6 UniStG).

§ 8. Bezeichnung und Ausmaß der Pflicht- und Wahlfächer, der Lehrveranstaltungen, ECTS-Punkte, Zulassungsvoraussetzungen und Semesterempfehlung in den Bakkalaureatsstudien

(1) Allgemeine Bestimmungen

1. Die ersten drei Semester sind für alle Bakkalaureatsstudien gleich, umfassen 60 Semesterstunden, denen 90 ECTS-Punkte zugeordnet sind und bestehen aus folgenden Pflichtfächern:

Allgemeine Biologie 
42 Semesterstunden
66 ECTS-Punkte

Ergänzungsfächer
18 Semesterstunden
24 ECTS-Punkte

2. Die Semester 4, 5 und 6 sind jeweils auf die 4 Bakkalaureatsstudien abgestimmt und umfassen 60 Semesterstunden, denen 90 ECTS-Punkte zugeordnet sind. Alle Bakkalaureatsstudien bestehen aus folgenden Fächern:

Studienspezifisches Pflichtfach entsprechend 
dem gewählten Bakkalaureatsstudium
 
48 Semesterstunden
78 ECTS-P

Freies Wahlfach gem. § 5


12 Semesterstunden
12 ECTS-P

In den studienspezifischen Pflichtfächern kann ein Wahlpflichtfach gem. § 4 im Ausmaß von 10 bis 15 Semesterstunden angeboten werden.
(2) Allgemeine Biologie und Ergänzungsfächer (gemeinsame Semester 1, 2 und 3)

1. Die Pflichtfächer umfassen folgende Lehrveranstaltungen, deren Absolvierung in folgenden Semestern vorgesehen ist (Abkürzungen: Lehrveranstaltungstyp gem. § 7; h = Stundenausmaß in Semesterstunden; ECTS-P = ECTS-Punkte; EPh = Lehrveranstaltung der Studieneingangsphase):

	1. Semester 
SWSt 21, ECTS-P 30
	2. Semester
SWSt 19, ECTS-P 30
	3. Semester 
SWSt 20, ECTS-P 30

	Fach Allgemeine Biologie

Grundstrukturen pflanzlichen Lebens, (Hauptgruppen pflanzlicher und pilzlicher Organismen, wichtigste Vertreter), VO, 2h, ECTS-P 3, EPh

Grundlagen der funktionellen Pflanzenbiologie, (Bau und Funktion pflanzlicher Zellen und Gewebe, physiologische Grundreaktionen) 
VO, 2h, ECTS-P 3, EPh

Einführung in die Zoologie I, (Baupläne, Entwicklung, Systematik, Zellbiologie)
VO, 3h, ECTS-P 5, EPh

Einführung in die Zoologie II, (Allgemeine Physiologie)
VO, 2h , ECTS-P 3, EPh

Einführung in die Mikrobiologie, 
(Bau und Funktion eu- und prokaryoter Zellen, Zellbiologie)
VO, 3h , ECTS-P 5, EPh

Mikrobiol. Arbeitstechniken, 
VO, 2h , ECTS-P 3,

	Fach Allgemeine Biologie

Höhere Pflanzen heimischer Lebensräume, PS, 2h, ECTS-P 3

Grundlagen der funktionellen Pflanzenbiologie, PS, 2h, 
ECTS-P 3

Einführung in die Zoologie III, (Neurobiologie, Sinnes-physiologie, Verhalten)
VO, 3h, ECTS-P 5, EPh

Tierische Organismen heimischer Lebensräume, PS+EX, 2+1h, ECTS-P 4 
(oder alternativ im 3. Semester: Tiermorphologisches PS, 3h, ECTS-P 4)

Tierphysiologisches Proseminar, PS, 2h, ECTS-P 3

Einführung in die Genetik, (Aufbau des Erbmaterials in Pro- und Eukaryonten, klassische und molekulare Genetik),
VO, 3h, ECTS-P 5, EPh 
	Fach Allgemeine Biologie

Allgemeine Ökologie, 
VO, 3h, ECTS-P 5, 

Leitformen Niederer Pflanzen, 
PS, 1h, ECTS-P 2

Einführung in die Vegetation der Erde, VO, 1h, ECTS-P 2

Grundlagen der Zellbiologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen, PS, 3h, ECTS-P 4

Molekulare Evolution, 
VO, 1 h, ECTS-P 2

Mikrobiologische Übungen, 
PS, 4h, ECTS-P 6

(Tiermorphologisches PS, 3h, ECTS-P 4, Alternative zu: Tierische Organismen heimischer Lebensräume, PS, 3h, ECTS-P 4, aus dem 2. Semester)

	Ergänzungsfächer

Einführung in die Diplomstudien der Biologie, OL, 1h, ECTS-P 0, EPh

Allgemeine und Anorganische Chemie, VO, 2h, ECTS-P 3

Physik, VO, 2h, ECTS-P 3

Mathematisches Basistraining, 
VU, 2h, ECTS-P 2
	Ergänzungsfächer

Organische Chemie, VO, 2h, ECTS-P 4

Physikalische Übungen, 
UE, 2h, ECTS-P 3
	Ergänzungsfächer

Chemische Übungen für Studierende der Biologie, 
UE, 4h, ECTS-P 5

Grundlagen der Biochemie I, VO, 3h, ECTS-P 4


2. Zulassungsvoraussetzungen

Für die Zulassung zu folgenden prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Plätzen sind folgende Voraussetzungen verpflichtend:


	Tierische Organismen heimischer Lebensräume, PS+EX, 2+1h, sowie
Tiermorphologisches Proseminar, PS, 3h
	Einführung in die Zoologie I, VO, 3h

	Grundlagen der funktionellen Pflanzenbiologie, PS, 2h
	Grundlagen der funktionellen Pflanzenbiologie, VO, 2h,

	Grundlagen der Zellbiologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen, PS, 3h
	Grundlagen der funktionellen Pflanzenbiologie, PS, 2h

	Tierphysiologisches Proseminar, PS, 2h,
	Einführung in die Zoologie II, VO, 2h, 

	Mikrobiologische Übungen, PS, 4h,
	Einführung in die Mikrobiologie, VO, 3h , 

Mikrobiologische Arbeitstechniken, VO, 2h ,

	Physikalische Übungen, UE, 2h,
	Physik, VO, 2h

	Chemische Übungen für Studierende der Biologie, UE, 4h,
	Allgemeine und Anorganische Chemie, VO, 2h,
Organische Chemie, VO, 2h,



(3) Bakkalaureatsstudium Biodiversität und Ökologie (Semester 4, 5 und 6)

1. Das studienspezifische Pflichtfach Biodiversität und Ökologie umfasst 

Pflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 38 Semesterstunden (60 ECTS-Punkte) und

Wahlpflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 10 Semesterstunden (18 ECTS-Punkte), die als zwei vollständige Module entsprechend § 4 Abs. 1 abzulegen sind.

2. Die studienzweigspezifischen Pflichtfächer umfassen folgende Lehrveranstaltungen, deren Absolvierung in den angeführten Semestern vorgesehen ist (Abkürzungen: Lehrveranstaltungstyp gem. § 7; h = Stundenausmaß in Semesterstunden; ECTS-P = ECTS-Punkte):

	4. Semester 
SWSt 14, ECTS-P 23
	5. Semester
SWSt 16, ECTS-P 29
	6. Semester 
SWSt 18, ECTS-P 26

	Evolution und Systematik pflanzlicher Organismen, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Biodiversität – Ursachen, Entstehung, Erhaltung, 
VO, 1h, ECTS-P 2

Morphologie und Systematik von Gefäßpflanzen, PS, 3h, ECTS-P 5

Spezielle Zoologie I, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Tiermorphologisches Proseminar PS, 3h, ECTS-P 4 
(falls alternativ im 3. Semester gewählt: Tierische Organismen heimischer Lebensräume, PS+EX, 2+1h, ECTS-P 4)
Evolution, VO, 1h, ECTS-P 2

Tierökologie und Zoogeographie, VO, 2h, ECTS-P 3
	Ökosysteme der Erde, 
VO, 1h, ECTS-P 2

Morphologie und Systematik der Kryptogamen, PS, 2h, ECTS-P 4

Allgemeine Vegetationsökologie, VO, 1h, ECTS-P 2

Gewässerökologie, 
VO, 1h, ECTS-P 2

Ökosystem Boden, 
VO, 1h, ECTS-P 2

Heimische Tierformen, 
VS, 5h, ECTS-P 8


	Flora und Vegetation im Ostalpenraum, VX, 2h, ECTS-P 2

Schutz ausgewählter Lebensräume, VX, 2h, ECTS-P 2

Botanische Exkursion Zentraleuropa, EX, 2h, ECTS-P 2

Populationsbiologie, VO, 1h, ECTS-P 2

Kulturpflanzenkunde 
VO, 1h, ECTS-P 2

Natur- und Artenschutz, VO, 1h, ECTS-P 2

Freilandökologische Untersuchungsmethoden, 
SX, 2h, ECTS-P 2

Ökologie im Planungswesen, 
VO, 2h, ECTS-P 3


	
	Wahlpflicht-Modul aus Biodiversität und Ökologie I, VO/SX, 5h, ECTS-P 9 (3+6)
	Wahlpflicht-Modul aus Biodiversität und Ökologie II, VO/SX, 5h, ECTS-P 9 (3+6)


3. Zulassungsvoraussetzungen

Für die Zulassung zu folgenden prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Plätzen sind folgende Voraussetzungen verpflichtend:


	Freilandökologische Untersuchungsmethoden, SX, 2h,
	Tierökologie und Zoogeographie, VO, 2h,

	Morphologie und Systematik von Gefäßpflanzen, PS, 3h,
	Höhere Pflanzen heimischer Lebensräume, PS, 2h,

	Morphologie und Systematik der Kryptogamen, PS, 2h,
	Leitformen Niederer Pflanzen, PS, 1h,

	Flora und Vegetation im Ostalpenraum, VX, 2h,
	Morphologie und Systematik von Gefäßpflanzen, PS, 3h,

	Botanische Exkursion Zentraleuropa, EX, 2h, sowie Schutz ausgewählter Lebensräume, VX, 2h,
	Morphologie und Systematik von Gefäßpflanzen, PS, 3h, und 
Einführung in die Vegetation der Erde, VO, 1h,

	Heimische Tierformen, VS, 5h,
	Tierische Organismen heimischer Lebensräume, PS+EX, 2+1h, oder alternativ 
Tiermorphologisches Proseminar, PS, 3h,



(4) Bakkalaureatsstudium Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring (Semester 4, 5 und 6)

1. Das studienspezifische Pflichtfach Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring umfasst 

Pflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 33 Semesterstunden (51 ECTS-Punkte) und

Wahlpflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 15 Semesterstunden (27 ECTS-Punkte), die als drei vollständige Module entsprechend § 4 Abs. 1 abzulegen sind.

2. Die studienzweigspezifischen Pflichtfächer umfassen folgende Lehrveranstaltungen, deren Absolvierung in den angeführten Semestern vorgesehen ist (Abkürzungen: Lehrveranstaltungstyp gem. § 7; h = Stundenausmaß in Semesterstunden; ECTS-P = ECTS-Punkte):

	4. Semester 
SWSt 16, ECTS-P 27
	5. Semester
SWSt 17, ECTS-P 27
	6. Semester 
SWSt 17, ECTS-P 24

	Pflanzenphysiologie, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Ökophysiologie der Pflanzen, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Pflanzenphysiologisches Seminar, SE, 3h, ECTS-P 6

Pflanze und Umwelt I, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Einführung in die angewandte EDV, SE, 2h, ECTS-P 3
	Pflanzliche Zellbiologie, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Pflanzliche Strukturen, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Grundlagen und Methoden der pflanzlichen Zellbiologie 
(oder alternativ Grundlagen und Methoden der pflanzlichen Strukturanalyse), 
SE, 3h, ECTS-P 5

Pflanzliche In-vitro-Kultur, 
VO, 1h, ECTS-P 1

Pflanzliche In vitro-Kultur, 
SE, 2h, ECTS-P 3

Pflanze und Umwelt II, 
VO, 2h, ECTS-P 3

	Bioindikation und Umweltmonitoring, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Seminar zur Bioindikation mit Pflanzen (oder alternativ: Bioindikation mit Flechten und Tieren) 
SE, 3h, ECTS-P 5, 

Beeinflussung von Pflanzen durch abiotische Faktoren (oder alternativ Ökophysiologisches Seminar), SX, 3h, ECTS-P 5

Ökophysiologische Exkursion I, EX, 2h, ECTS-P 2

	Wahlpflicht-Modul aus Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring I, 
VO/SX 5h, ECTS-P 9 (3+6)
	Wahlpflicht-Modul aus Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring II, 
VO/SX 5h, ECTS-P 9 (3+6)
	Wahlpflicht-Modul aus Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring III, 
VO/SX 5h, ECTS-P 9 (3+6)


3. Zulassungsvoraussetzungen

Für die Zulassung zu folgenden prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Plätzen sind folgende Voraussetzungen verpflichtend:

	Pflanzenphysiologisches Seminar, SE, 3h,
	Pflanzenphysiologie, VO, 2h, und 
Grundlagen der Zellbiologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen, PS, 3h, 

	Grundlagen und Methoden der pflanzlichen Zellbiologie (oder alternativ Grundlagen und Methoden der pflanzlichen Strukturanalyse), SE, 3h,
	Grundlagen der Zellbiologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen, PS, 3h, und Pflanzliche Strukturen, VO, 2h (oder alternativ Pflanzliche Zellbiologie, VO, 2h,)

	Ökophysiologische Exkursion I, EX, 2h,
	Ökophysiologie der Pflanzen, VO, 2h,

	Pflanzliche In vitro-Kultur, SE, 2h,
	Pflanzliche In vitro-Kultur, VO, 1h,

	Seminar zur Bioindikation von Pflanzen (oder alternativ Seminar zur Bioindikation von Flechten und Tieren) SE, 3h,
	Bioindikation und Umweltmonitoring, VO, 2h, und
Grundlagen der Zellbiologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen, PS, 3h, 

	Beeinflussung von Pflanzen durch abiotische Faktoren (oder alternativ Ökophysiologisches Seminar), SX, 3h, ECTS-P 5
	Ökophysiologie der Pflanzen, VO, 2h,



(5) Bakkalaureatsstudium Molekularbiologie (Semester 4, 5 und 6)

1. Das studienspezifische Pflichtfach Molekularbiologie umfasst 

Pflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 48 Semesterstunden (78 ECTS-Punkte) 

2. Die studienzweigspezifischen Pflichtfächer umfassen folgende Lehrveranstaltungen, deren Absolvierung in den angeführten Semestern vorgesehen ist (Abkürzungen: Lehrveranstaltungstyp gem. § 7; h = Stundenausmaß in Semesterstunden; ECTS-P = ECTS-Punkte):

	4. Semester 
SWSt 14, ECTS-P 24
	5. Semester
SWSt 16, ECTS-P 26
	6. Semester 
SWSt 18, ECTS-P 28

	Genetik II, VO, 2h, ECTS-P 4

Benützung von Informations-Systemen, VU, 1h, ECTS-P 2

Präsentationstechnik, 
VU, 1h, ECTS-P 2

Molekularbiologische Methoden, 
SE, 1h, ECTS-P 2

Antibiotika und deren Wirkungsmechanismen, 
SE, 1, ECTS-P 2

Analytische Chemie, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Analytisch Chemische Übungen, LU, 4h, ECTS-P 6

Einführung in die Strukturbiologie, VO, 2h, ECTS-P 3

	Mikrobiologie II, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Biochemie und Molekularbiologie, VO, 4h, ECTS-P 6

Molekularbiologische Übungen I, SE, 6h, ECTS-P 11

Bakteriophagen u. Plasmide, 
VO, 2h, ECTS-P 3

Einführung in die Immunbiologie, VO, 2h, ECTS-P 3
	Biochemische Arbeitsmethoden, VO, 1h, ECTS-P 1

Biochemische Übungen, 
LU, 8h, ECTS-P 14

Virologie, VO, 2h, ECTS-P 3

Anwendungen und Probleme der Gentechnik, SE, 1h, ECTS-P 1

Molekulare Zellbiologie, 
VO, 1h, ECTS-P 2

Gentechnik, VO, 2h, ECTS-P 3

Immunologische Methoden, 
VO 1h, ECTS-P 1

Immunologische Methoden, 
LU, 2h, ECTS-P 3


3. Zulassungsvoraussetzungen

Für die Zulassung zu folgenden prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Plätzen sind folgende Voraussetzungen verpflichtend:


	Biochemische Übungen, LU, 8h,
	Grundlagen der Biochemie I, VO, 3h,
Einführung in die Genetik, VO, 3h,
Biochemische Arbeitsmethoden, VO, 1h,

	Analytisch-chemische Übungen, LU, 4h, 
	Analytische Chemie, VO, 2h,

	Anwendungen und Probleme der Gentechnik, SE, 1h,
	Gentechnik, VO, 2h,

	Antibiotika und deren Wirkungsmechanismen, SE, 1
	Einführung in die Genetik, VO, 3h, und
Grundlagen der Biochemie I, VO, 3h

	Molekularbiologische Methoden, SE, 1h
	Einführung in die Genetik, VO, 3h, und 
Mikrobiologische Übungen, PS, 4h,

	
	

	Molekularbiologische Übungen I, SE, 6h,
	Genetik II, VO, 2h,
Molekularbiologische Methoden, SE, 1h,

	Immunologische Methoden, LU, 2h,
	Molekularbiologische Übungen I, SE, 6h,



(6) Bakkalaureatsstudium Verhalten (Semester 4, 5 und 6)

1. Das studienspezifische Pflichtfach Verhaltensphysiologie umfasst 

Pflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 38 Semesterstunden (60 ECTS-Punkte) und

Wahlpflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 10 Semesterstunden (18 ECTS-Punkte), die als zwei vollständige Module entsprechend § 4 Abs. 1 abzulegen sind.

2. Die studienzweigspezifischen Pflichtfächer umfassen folgende Lehrveranstaltungen, deren Absolvierung in den angeführten Semestern vorgesehen ist (Abkürzungen: Lehrveranstaltungstyp gem. § 7; h = Stundenausmaß in Semesterstunden; ECTS-P = ECTS-Punkte):

	4. Semester 
SWSt 18, ECTS-P 30
	5. Semester
SWSt 16, ECTS-P 26
	6. Semester 
SWSt 14, ECTS-P 22

	Physiologie, Haltung und Verhalten von Nutz-, Zoo- und Labortieren, VX, 2h, ECTS-P 3

Primatologie, VO, 1h, ECTS-P 2

Sozialverhalten von Tier und Mensch, VS, 4h, ECTS-P 6

Verhalten von Zoo- und Labortieren, SX, 5h, ECTS-P 8

Verhaltensökologie, 
VO, 1h, ECTS-P 2

	Neuronale Mechanismen des Verhaltens und der Orientierung, 
(oder alternativ Neurobiologisches Seminar) VS, 5h, ECTS-P 6

Stoffwechsel- und Ökophysiologie der Tiere, VO, 2h, ECTS-P 3

Verhaltensphysiologisches Seminar, SE, 5h, ECTS-P 8
	Die Honigbiene: Verhalten, Zucht, Physiologie und Umwelt, 
SE, 5h, ECTS-P 8

Modellierung von biologischen Systemen, VS, 4h, ECTS-P 6

Ökophysiologie, 
VS, 4h, ECTS-P 8

	Wahlpflicht-Modul aus Verhaltensphysiologie 1, 
VO/SX 5h, ECTS-P 9 (3+6)
	Wahlpflicht-Modul aus Verhaltensphysiologie 2, 
VO/SX 5h, ECTS-P 9 (3+6)
	


3. Zulassungsvoraussetzungen

Für die Zulassung zu folgenden prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Plätzen sind folgende Voraussetzungen verpflichtend:

	Sozialverhalten von Tier und Mensch, VS, 4h
	Einführung in die Zoologie III, VO, 3h,

	Verhaltensphysiologisches Seminar, SE, 5h
	Tierphysiologisches PS, 2h, und 
Einführung in die Zoologie II, III

	Ökophysiologie VS, 5h 
	Verhaltensökologie, VO, 1h, und
Stoffwechsel- und Ökophysiologie, VO, 2h

	Neuronale Mechanismen des Verhaltens und der Orientierung, VS, 4h
	Einführung in die Zoologie III, VO, 3h,

	Verhalten von Zoo- und Labortieren SE 5
	Verhaltensökologie, VO 1h,


§ 9 Bezeichnung und Ausmaß der Pflicht- und Wahlfächer, der Lehrveranstaltungen, ECTS-Punkte, Zulassungsvoraussetzungen und Semesterempfehlung in den Magisterstudien

(1) Allgemeine Einteilung der Magisterstudien 

Die drei Magisterstudien erstrecken sich jeweils über vier Semester und umfassen jeweils 50 Semesterstunden, denen 120 ECTS-Punkte zugeordnet sind. Alle Magisterstudien bestehen aus folgenden Fächern:

Studienspezifisches Pflichtfach entsprechend 
dem gewählten Magisterstudium

45 Semesterstunden
85 ECTS-P

Freies Wahlfach gem. § 5


 5 Semesterstunden
  5 ECTS-P

Das vierte Semester des Magisterstudiums (das 10. Semester des Biologiestudiums) ist vorzugsweise der Anfertigung der Magisterarbeit vorbehalten. Der Aufwand zur Erstellung der Magisterarbeit wird mit 30 ECTS-Punkten bewertet.

In den studienspezifischen Pflichtfächern können Wahlpflichtfächer gem. § 4 im Ausmaß von 10 bis 20 Semesterstunden angeboten werden. 


(2) Magisterstudium Botanik 

1. Das Studienspezifische Pflichtfach Botanik umfasst 

Pflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 27 Semesterstunden (51 ECTS-Punkte) und

Wahlpflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 18 Semesterstunden (34 ECTS-Punkte).

In den Wahlpflichtlehrveranstaltungen sind mindestens 10 Semesterstunden als zwei vollständige Module entsprechend § 4 Abs.1 abzulegen, die restlichen Semesterstunden können aus dem Angebot der Wahlpflichtfächer gemäß § 4 Abs. 2 und 3 gewählt werden.

2. Die studienzweigspezifischen Pflichtfächer umfassen folgende Lehrveranstaltungen, deren Absolvierung in den angeführten Semestern vorgesehen ist (Abkürzungen: Lehrveranstaltungstyp gem. § 7; h = Stundenausmaß in Semesterstunden; ECTS-P = ECTS-Punkte):

	7. Semester
7 SWSt, 14 ECTS-P
	8. Semester
15 SWSt, 30 ECTS-P
	9. Semester
15 SWSt, 25 ECTS-P

	Spezielle Kapitel der Pflanzen- und Ökophysiologie, 
VO, 2h, ECTS-P 4

Spezielle Kapitel der pflanzlichen Zellbiologie und pflanzlicher Strukturen, VO, 1h, ECTS-P 2

Pflanzenverbreitung, Klima und historische Geobotanik,
VO, 1h, ECTS-P 2

Spezielle Kapitel zur Evolution der Pflanzen und Pilze, 
VO, 1h, ECTS-P 2

Botanische Arbeitstechniken
SE, 2h, ECTS-P 4


	Entwicklungsbiologie und Bewegungsphysiologie der Pflanzen, VO, 2h, ECTS-P 4

Ökophysiologisches Seminar (oder alternativ: Grundlegende Methoden der pflanzlichen Zellbiologie oder Grundlegende Methoden der pflanzlichen Strukturanalyse),
SE, 3h, ECTS-P 6

Seminar zur ökophysiologischen Exkursion, SE, 1h, ECTS-P 2

Ökophysiologische Exkursion, 
SX, 3h, ECTS-P 6

Seminar zur botanischen Exkursion, SE, 1h, ECTS-P 2

Botanische Exkursion 
SX, 3h, ECTS-P 6

Ausgewählte Methoden der Vegetationsökologie,
SE, 2h, ECTS-P 4
	Karyologie bei Blütenpflanzen, 
PS, 1h, ECTS-P 3

Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, PV, 2h, ECTS-P 2

Privatissimum zur Magisterarbeit, PV, 2h, ECTS-P 2


	
	
	Wahlpflicht-Modul aus Botanik I, VO/SX 5h, ECTS-P 9 (3+6)

Wahlpflicht-Modul aus Botanik II, VO/SX 5h, ECTS-P 9 (3+6)


3. Zulassungsvoraussetzungen

a) Für die Zulassung zu folgenden prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Plätzen sind folgende Voraussetzungen verpflichtend:

	Pflanzenphysiologisches (oder alternativ Ökophysiologisches) Seminar, SE, 3h,
	Pflanzenphysiologie, VO, 2h, und 
Grundlagen der Zellbiologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen, PS, 3h, (oder alternativ Ökophysiologie der Pflanzen, VO, 2h,)

	Grundlagen und Methoden der pflanzlichen Zellbiologie (oder alternativ Grundlagen und Methoden der pflanzlichen Strukturanalyse), SE, 3h,
	Grundlagen der Zellbiologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen, PS, 3h, (oder alternativ Pflanzliche Strukturen, VO, 2h,)

	Ökophysiologische Exkursion, SX, 3h
	Seminar zur ökophysiologischen Exkursion, SE, 1h, 

	Botanische Exkursion, SX, 3h,
	Seminar zur Botanischen Exkursion, SE, 1h, 


b) Voraussetzung für die Zulassung zum Magisterstudium Botanik ist der positive Abschluss eines facheinschlägigen Bakkalaureatsstudiums. Folgende Lehrveranstaltungen der Bakkalaureatsstudien werden als essentiell und pflichtig für die Absolvierung des Magisterstudiums angesehen:

Pflanzenphysiologie, VO, 2h, 

Pflanzenphysiologisches Seminar, SE, 3h, 

Evolution und Systematik pflanzlicher Organismen, VO, 2h, 

Morphologie und Systematik von Gefäßpflanzen, PS, 3h, 

(3) Magisterstudium Molekulare Mikrobiologie 

1. Das Studienspezifische Pflichtfach Molekulare Mikrobiologie umfasst 

Pflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 33 Semesterstunden (61 ECTS-Punkte) und

Wahlpflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 12 Semesterstunden (24 ECTS-Punkte).

In den Wahlpflichtlehrveranstaltungen sind mindestens 10 Semesterstunden als zwei vollständige Module entsprechend § 4 Abs.1 bzw. 3 abzulegen, die restlichen Semesterstunden können aus dem Angebot der Wahlpflichtfächer gemäß § 4 Abs. 2 und 3 gewählt werden.

2. Die studienzweigspezifischen Pflichtfächer umfassen folgende Lehrveranstaltungen, deren Absolvierung in den angeführten Semestern vorgesehen ist (Abkürzungen: Lehrveranstaltungstyp gem. § 7; h = Stundenausmaß in Semesterstunden; ECTS-P = ECTS-Punkte):

	7. Semester
13 SWSt, 25 ECTS-P
	8. Semester
14 SWSt, 30 ECTS-P
	9. Semester
18 SWSt, 30 ECTS-P

	Mikrobiologie III, 
VO, 2h, ECTS-P 4

Molekularbiologisches Seminar, SE 2h, ECTS-P 4

Molekularbiologische Übungen II, SE 6h, ECTS-P 12

Biocomputing I, 
VU 2h, ECTS-P 3

Aktuelle Literatur, 
SE 1h, ECTS-P 2
	Projektübungen, 
SE 12h, ECTS-P 26

Genetik III, 
VO 2h, ECTS-P 4
	Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten aus molekularer Mikrobiologie, PV 2, ECTS-P 2

Scientific presentations, 
SE 2h, ECTS-P 2

Privatissimum zur Magisterarbeit, PV 2h, ECTS-P 2

	
	
	Wahlpflicht-Modul zur Molekularen Mikrobiologie I, 
VS 6h, ECTS-P 12 (4+8)

Wahlpflicht-Modul zur Molekularen Mikrobiologie II, 
VS 6h, ECTS-P 12 (4+8)


3. Zulassungsvoraussetzungen

a) Für die Zulassung zu folgenden prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Plätzen sind folgende Voraussetzungen verpflichtend:

	Molekularbiologische Übungen II SE
	Genetik II VO
Molekularbiologische Übungen I SE

	Projektübungen SE
	Molekularbiologische Übungen II SE



b) Voraussetzung für die Zulassung zum Magisterstudium Molekulare Mikrobiologie ist der positive Abschluss eines facheinschlägigen Bakkalaureatsstudiums. Folgende Lehrveranstaltungen der Bakkalaureatsstudien werden als essentiell und pflichtig für die Absolvierung des Magisterstudiums angesehen:

Mikrobiologie II, VO, 2h,

Genetik II, VO, 2h, 

Molekularbiologische Methoden, SE, 1h, 
Molekularbiologische Übungen I, SE, 6h, 
(4) Magisterstudium Zoologie 

1. Das studienspezifische Pflichtfach Zoologie umfasst 

Pflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 30 Semesterstunden (56 ECTS-Punkte) und

Wahlpflichtlehrveranstaltungen im Ausmaß von 15 Semesterstunden (29 ECTS-Punkte).

In den Wahlpflichtlehrveranstaltungen sind mindestens 5 Semesterstunden als ein vollständiges Modul entsprechend § 4 Abs.1 abzulegen, die restlichen Semesterstunden können aus dem Angebot der Wahlpflichtfächer gemäß § 4 Abs. 2 und 3 gewählt werden.

2. Die studienzweigspezifischen Pflichtfächer umfassen folgende Lehrveranstaltungen, deren Absolvierung in den angeführten Semestern vorgesehen ist (Abkürzungen: Lehrveranstaltungstyp gem. § 7; h = Stundenausmaß in Semesterstunden; ECTS-P = ECTS-Punkte):

	7. Semester
11 SWSt, 21 ECTS-P
	8. Semester
14 SWSt, 28 ECTS-P
	9. Semester
10 SWSt, 16 ECTS-P

	Spezielle Zoologie II, 
VO, 3h, ECTS-P 6

Stoffwechsel- und Ökophysiologie II, VO, 1h, ECTS-P 2

Einführung in die Immunbiologie, VO, 2h, ECTS-P 4
	Vergleichende Sinnesphysiologie, 
VO, 3h, ECTS-P 6

Hormone und Homöostase, 
VO, 2h, ECTS-P 4

Seminar Spezielle Zoologie, 
SE, 6h, ECTS-P 12

Zoologische Exkursion, 
SX, 3h, ECTS-P 6
	Gehirn, Wahrnehmung und Bewusstsein, VO, 2h, ECTS-P 4

Stoffwechselphysiologisches Seminar, SE, 4h, ECTS-P 8

Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, PV, 2h, ECTS-P 2

Privatissimum zur Magisterarbeit, PV, 2h, ECTS-P 2


	Wahlpflicht-Modul aus Zoologie, 
VO/SX 5h, ECTS-P 9 (3+6)
	
	


3. Zulassungsvoraussetzungen

a) Für die Zulassung zu folgenden prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Plätzen sind folgende Voraussetzungen verpflichtend:

	Spezielle Zoologie, SE, 6h,
	Spezielle Zoologie II, VO, 3h,

	Stoffwechselphysiologisches SE, 4h,
	Stoffwechsel- und Ökophysiologie II, VO, 1h,

	Zoologische Exkursionen, SX, 3h,
	Heimische Tierformen, VS, 5h,


b) Voraussetzung für die Zulassung zum Magisterstudium Zoologie ist der positive Abschluss eines facheinschlägigen Bakkalaureatsstudiums. Folgende Lehrveranstaltungen der Bakkalaureatsstudien werden als essentiell und pflichtig für die Absolvierung des Magisterstudiums angesehen:

Spezielle Zoologie I, VO, 2h, 

Heimische Tierformen, VS, 5,

Tiermorphologisches PS, 3h, 

Stoffwechsel und Ökophysiologie der Tiere, VO, 2h,

Verhaltensökologie, VO, 1h, 

Primatologie, VO, 1h,

§ 10. Bakkalaureats- und Magisterarbeiten

(1) Bakkalaureatsarbeiten

1. Gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 ist in den jeweiligen Bakkalaureatsstudien aus zumindest zwei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen des studienspezifischen Pflichtfaches oder aus den Wahlpflichtfach-Modulen gem. § 4 als zusätzliche Beurteilungsgrundlage eine schriftliche Arbeit abzufassen, die als Bakkalaureatsarbeit gilt. Es sind somit in jedem Bakkalaureat mindestens zwei Bakkalaureatsarbeiten notwendig. Die Auswahl der Lehrveranstaltungen, zu der die Bakkalaureatsarbeit als Prüfungsgrundlage angefertigt wird, obliegt den Studierenden.

2. Bakkalaureatsarbeiten sind

(1) vor Beginn der Lehrveranstaltung beim Leiter/bei der Leiterin der Lehrveranstaltung anzumelden, dabei sind Umfang, Inhalt und Form festzulegen; 

(2) gesondert zu kennzeichnen und orientieren sich in ihrem formalen Aufbau an einer wissenschaftlichen Publikation; 

(3) in gehefteter oder gebundener Form bis spätestens zwei Wochen nach Abschluss der Lehrveranstaltung zur Beurteilung einzureichen. 

3. Bakkalaureatsarbeiten werden vom Leiter/von der Leiterin der Lehrveranstaltung binnen vier Wochen nach Abgabe beurteilt; es ist ein eigenes Zeugnis auszustellen. 

(2) Magisterarbeiten

1. Im Magisterstudium ist eine Magisterarbeit abzufassen (§ 61a UniStG), der Arbeitsaufwand für die Anfertigung der Magisterarbeit wird mit 30 ECTS-Punkten bewertet. 

2. Studierende haben das Recht das Thema ihrer Magisterarbeit aus einem Teilgebiet des im Studienplan ihrer Studienrichtung festgelegten studienspezifischen Pflichtfaches vorzuschlagen oder aus einer Anzahl von Vorschlägen auszuwählen (§ 29 Abs. 1 Z.8 UniStG). 

3. Studierende sind berechtigt, eine Betreuerin oder einen Betreuer nach Maßgabe der Bestimmungen des § 61 Abs. 4 UniStG auszuwählen.

4. Studierende haben das Thema und die Betreuerin oder den Betreuer der Magisterarbeit der Studiendekanin oder dem Studiendekan vor Beginn der Bearbeitung schriftlich bekannt zu geben. Die Magisterarbeit ist einem Teilgebiet des studienspezifischen Pflichtfaches des Magisterstudiums zuzuweisen, das auch Prüfungsfach des zweiten (kommissionellen Teiles) der Magisterprüfung ist. 

5. Das Thema der Magisterarbeit muss so gewählt werden, dass die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist (§ 61 Abs. 2 UniStG).

6. Die abgeschlossene Magisterarbeit ist bei der Studiendekanin oder dem Studiendekan zur Beurteilung einzureichen. Die Betreuerin oder der Betreuer hat die Magisterarbeit innerhalb von zwei Monaten ab der Einreichung zu beurteilen (§ 61 Abs. 7 UniStG).

§ 11. Prüfungsordnung

(1) Allgemeine Bestimmungen

1. Bei Vorlesungen und Ringvorlesungen erfolgt die Beurteilung durch eine Lehrveranstaltungsprüfung in Form eines einzigen Prüfungsvorganges am Ende der Lehrveranstaltung (Einzelprüfung). Ringvorlesungen sind in schriftlicher Form unter anteilmäßiger Berücksichtigung aller Vorlesungsteile durchzuführen. Weitere Prüfungstermine sind zumindest am Anfang, in der Mitte und am Ende der auf die Abhaltung der Lehrveranstaltung folgenden zwei Semester vorzusehen (§ 53 Abs. 2 UniStG). 

2. Mit Ausnahme der Orientierungslehrveranstaltung und von reinen Vorlesungen und Ringvorlesungen sind alle anderen Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungskombinationen mit immanentem Prüfungscharakter (vgl. § 7 Abs. 2). Bei Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter erfolgt die Beurteilung gem. § 4 Z 26a UniStG in Form von mehreren, im laufenden Semester der Lehrveranstaltung abgegebenen schriftlichen oder/und mündlichen Beiträgen. Bei begründetem Fehlen gilt das Lehrveranstaltungsziel als erreicht, wenn die/der Studierende bei mindestens 75 v.H. der Gesamtlehrveranstaltungsdauer anwesend war, sonst ist die Lehrveranstaltung zu wiederholen. Die Lehrveranstaltungswiederholung aufgrund mangelnder Anwesenheit ist nicht auf die Gesamtzahl der Prüfungswiederholungen anzurechnen, eine Beurteilung ist unzulässig.

3. Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen in Studien, die nicht in Abschnitte gegliedert sind, dreimal zu wiederholen. Ab der dritten Wiederholung von Lehrveranstaltungsprüfungen ist die Prüfung auf Antrag der oder des Studierenden kommissionell abzuhalten, wenn ein einziger Prüfungsvorgang am Ende der Lehrveranstaltung erfolgt (§ 58 Abs. 4 UniStG), prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen sind zur Gänze zu wiederholen.

4. Mündliche Prüfungen sind öffentlich.

(2) Bakkalaureatsprüfungen

1. Bakkalaureatsprüfungen sind die Prüfungen, die in den Bakkalaureatsstudien abzulegen sind. Mit der positiven Beurteilung aller Teile einer Bakkalaureatsprüfung wird das betreffende Bakkalaureatsstudium abgeschlossen (§ 4 Z. 6a UniStG)

2. In den Bakkalaureatsstudien sind die Prüfungen über die Pflicht- und freien Wahlfächer in Form einzelner Lehrveranstaltungsprüfungen abzulegen. Nach der positiven Ablegung aller Bakkalaureatsprüfungen sowie der positiven Beurteilung der zwei Bakkalaureatsarbeiten ist das Bakkalaureatsstudium abgeschlossen.

(3) Magisterprüfungen

1. Magisterprüfungen sind die Prüfungen, die in den Magisterstudien abzulegen sind. Mit der positiven Beurteilung aller Teile einer Magisterprüfung wird das betreffende Magisterstudium abgeschlossen (§ 4 Z. 6b UniStG).

2. Die Magisterprüfung besteht aus zwei Teilen: 

Im ersten Teil der Magisterprüfung sind die Prüfungen über die Pflicht- und freien Wahlfächer in Form einzelner Lehrveranstaltungsprüfungen abzulegen. Nach der positiven Ablegung aller Lehrveranstaltungsprüfungen sowie der positiven Beurteilung der Magisterarbeit ist die/der Studierende zum zweiten Teil der Magisterprüfung zugelassen.

Der zweite Teil der Magisterprüfung besteht aus einer kommissionellen Fachprüfung über das Teilgebiet des studienspezifischen Pflichtfaches, dem die Magisterarbeit zugeordnet ist (§ 10 Abs. 2 Z 4) sowie einem weiteren Teilbereich des studienspezifischen Pflichtfaches. 

3. Die Genehmigung der Prüfungsfächer oder Teilbereiche eines Prüfungsfaches sowie die Einsetzung des Prüfungssenates obliegt der Studiendekanin/dem Studiendekan gem. § 56 UniStG.


§ 12. Teilungsziffern für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen

Folgende Teilungsziffern (Gruppengrößen) für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen werden seitens der Studienkommission angeordnet:

(1) Bakkalaureatsstudien

a) Allgemeine Biologie und Ergänzungsfächer (gemeinsame Semester 1-3)

	Allgemeine Biologie und Ergänzungsfächer
	Lehrveran-staltungstyp
	Semester Stunden
	Teilungs-ziffer

	Grundlagen der Zellbiologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen
	PS
	3
	15

	Grundlagen der funktionellen Pflanzenbiologie
	PS
	2
	15

	Höhere Pflanzen heimischer Lebensräume
	PS
	2
	20

	Leitformen Niederer Pflanzen
	PS
	1
	20

	Mikrobiologische Übungen
	PS
	4
	10

	Tierische Organismen heimischer Lebensräume oder alternativ Tiermorphologisches Proseminar
	PS+EX 
oder PS
	2+1
3
	15

	Tierphysiologisches Proseminar
	PS
	2
	15

	Chemische Übungen
	UE
	4
	15

	Mathematisches Basistraining
	VÜ
	2
	40

	Physikalische Übungen
	UE
	2
	15


b) Biodiversität und Ökologie

	Biodiversität und Ökologie
	Lehrveran-staltungstyp
	Semester Stunden
	Teilungs-ziffer

	Botanische Exkursionen (Zentraleuropa)
	EX
	2
	15

	Flora und Vegetation im Ostalpenraum
	SX
	2
	15

	Freilandökologische Untersuchungsmethoden
	SX
	2
	15

	Heimische Tierformen
	VS
	5
	15

	Morphologie und Systematik der Kryptogamen
	PS
	2
	15

	Morphologie und Systematik von Gefäßpflanzen
	PS
	3
	15

	Schutz ausgewählter Lebensräume
	SX
	2
	15

	Tiermorphologisches Proseminar
	PS
	3
	15

	Modul zur Biodiversität und Ökologie I
	SX
	5
	15

	Modul zur Biodiversität und Ökologie II
	SX
	5
	15


c) Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Umweltmonitoring

	Pflanzliche Funktion, Bioindikation und Biomonitoring
	Lehrveran-staltungstyp
	Semester Stunden
	Teilungs-ziffer

	Beeinflussung von Pflanzen durch (a)biotische Faktoren
	SX
	3
	15

	Einführung in die Angewandte EDV
	SE
	2
	20

	Grundlagen und Methoden der Zellbiologie – Strukturanalyse
	SE
	3
	15

	Pflanzenphysiologisch-ökophysiologisches Seminar
	SE
	3
	15

	Pflanzliche In-vitro Kultur
	SE
	2
	12

	Seminar zur Bioindikation
	SX
	3
	15

	Ökophysiologische Exkursion I
	EX
	2
	15

	Modul aus Funktioneller Pflanzenbiologie I
	SX
	5
	15

	Modul aus Funktioneller Pflanzenbiologie II
	SX
	5
	15

	Modul aus Funktioneller Pflanzenbiologie III
	SX
	5
	15


d) 
Molekularbiologie

	Molekularbiologie
	Lehrveran-staltungstyp
	Semester Stunden
	Teilungs-ziffer

	Analytisch – chemische Übungen
	LU
	4
	13

	Antibiotika und deren Wirkungsmechanismen
	SE
	1
	40

	Anwendungen und Probleme der Gentechnik
	SE
	1
	15

	Benützung von Informationssystemen
	VÜ
	1
	20

	Biochemische Übungen
	LÜ
	8
	13

	Immunologische Methoden - Übungen
	LÜ
	2
	20

	Molekularbiologische Methoden
	SE
	1
	40

	Molekularbiologische Übungen I
	SE
	6
	10

	Präsentationstechnik
	SE
	1
	20


e) Verhalten

	Verhalten
	Lehrveran-staltungstyp
	Semester Stunden
	Teilungs-ziffer

	Die Honigbiene – Verhalten, Zucht, Physiologie und Umwelt
	SE
	5
	15

	Modellierung von biologischen Systemen
	VS
	4
	15

	Neuronale Mechanismen des Verhaltens und der Orientierung
	VS
	4
	15

	Sozialverhalten von Tier und Mensch
	VS
	4
	15

	Verhalten von Zoo- und Labortieren
	SE
	5
	15

	Verhaltensphysiologisches Seminar
	SE
	5
	15

	Ökophysiologie
	VS
	5
	15

	Modul aus Verhaltensphysiologie I
	SX
	5
	15

	Modul aus Verhaltensphysiologie II
	SX
	5
	15


(4) Magisterstudien

a) Botanik

	Botanik
	Lehrveran-staltungstyp
	Semester Stunden
	Teilungs-ziffer

	Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
	PV
	2
	15

	Ausgewählte Methoden der Vegetationsökologie
	SE
	2
	15

	Botanische Arbeitstechniken
	SW
	2
	15

	Botanische Exkursion
	SX
	3
	15

	Funktionelle Pflanzenbiologie
	SE
	3
	10

	Karyologie bei Blütenpflanzen
	SE
	1
	15

	Privatissimum
	PV
	2
	15

	Ökophysiologische Exkursion
	SX
	3
	10

	Seminar zur ökophysiologischen Exkursion
	SE
	1
	40

	Seminar zur Botanischen Exkursion
	SE
	1
	15

	Wahlpflicht-Modul aus Botanik I
	VS
	5
	10

	Wahlpflicht-Modul aus Botanik  II
	VS
	5
	10


b) 
Molekulare Mikrobiologie

	Molekulare Mikrobiologie
	Lehrveran-staltungstyp
	Semester Stunden
	Teilungs-ziffer

	Aktuelle Literatur
	SE
	1
	15

	Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
	PV
	2
	15

	Biocomputing I
	VU
	2
	20

	Molekularbiologische Übungen II
	SE
	6
	10

	Molekularbiologisches Seminar
	SE
	2
	40

	Projektübungen
	SE
	12
	6

	Scientific Presentations
	SE
	2
	20

	Privatissimum zur Magisterarbeit
	PV
	2
	15

	Modul zur Molekularen Mikrobiologie I
	VS
	6
	10

	Modul zur Molekularen Mikrobiologie II
	VS
	6
	10


c) Zoologie

	Zoologie
	Lehrveran-staltungstyp
	Semester Stunden
	Teilungs-ziffer

	Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
	PV
	2
	15

	Lehrveranstaltungen nach Wahl
	VS
	10
	15

	Modul aus Zoologie
	SX
	5
	10

	Privatissimum zur Magisterarbeit
	PV
	2
	15

	Seminar Spezielle Zoologie
	SE
	6
	15

	Stoffwechselphysiologisches Seminar
	SE
	4
	12

	Zoologische Exkursion
	SX
	3
	15


§ 13 Inkrafttreten des Studienplanes und Übergangsbestimmungen

(1) 

1.
Dieser Studienplan ist in der im Mitteilungsblatt Nr. 24.a vom 19.9.2001 verlautbarten Fassung erstmals mit 1.10.2001 in Kraft getreten.

2.
Die im Mitteilungsblatt Nr. 18.r vom 30. 6.2003 verlautbarte Fassung ist mit 1.10.2003 in Kraft getreten.

3.
§ 9 Abs. 2 Z. 3a in der im Mitteilungsblatt Nr. 15.b vom 4. 5.2005 verlautbarten Fassung tritt mit 1.10.2005 in Kraft.

(2) Für Studierende, die vor dem erstmaligen Inkrafttreten dieses Studienplanes ihr Studium begonnen haben und nach dem alten (AHStG) Studienplan ihr Studium beenden wollen, gelten die Übergangsbestimmungen gem. § 80b UniStG. Jenen Studierenden, die sich dem neuen Studienplan durch schriftliche Erklärung unterwerfen, werden Lehrveranstaltungen entsprechend einer öffentlich zugänglichen, von der Studienkommission beschlossenen Äquivalenzliste anerkannt, soferne sie als gleichwertig anzusehen sind (§ 59 Abs. 1 UniStG). Die Äquivalenzliste wird im Mitteilungsblatt der Karl-Franzens-Universität verlautbart.

(2a) Für Studierende, die vor dem Inkrafttreten dieses Studienplanes ihr Studium begonnen haben und nach dem alten (AHStG) Studienplan ihr Studium beenden wollen, wird die Übergangsfrist im zweiten Studienabschnitt von sechs (6) Semestern plus einem Zusatzsemester gemäß § 80 Abs. 2 UniStG um weitere 2 Semester auf insgesamt neun (9) Semester verlängert.

(3) Im Übrigen gelten die Übergangsbestimmungen gem. § 80 UniStG.

Druck und Verlag: Administration und Dienstleistungen der Karl-Franzens-Universität Graz
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